
         

Beratung und Prüfung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz  

Ergebnisbericht: Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot/Hospiz/ 
Kurzzeitbetreuung 
 
Nach §§ 23, 41 WTG werden Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot und Gasteinrichtungen regelmäßig überprüft. 
Werden Mängel in der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen - als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen 
- festgestellt, werden die Einrichtungen zur Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur 
Mangelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art des Mangels erfordert, wird die Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort 
zu beseitigen. 

Bei der Feststellung von Mängeln wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, 
wenn im Rahmen der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer 
Beseitigung eine Anordnung (z. B. Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc.) 
erlassen wird. 

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, z: B. weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine 
Anhaltspunkte für eine Veränderung bestehen. 

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach §§ 14 Abs. 9 WTG, 4, 5 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht: 
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Allgemeine Angaben 

Einrichtung Eingliederungshilfe 
Name Johanneshaus Siegburg 
Anschrift Lendensbergstr. 30c - 32 in 53721 Siegburg 
Telefonnummer Tel.: 02241-38 76 25, Fax 02241-148 57 48 
ggf. Email-Adresse und Homepage (der 
Leistungsanbieterin oder des 
Leistungsanbieters sowie der 
Einrichtung) 

Email: kaldauen@johanneshaus.de, homepage: www.johanneshaus.de 

Leistungsangebot (Pflege, 
Eingliederungshilfe, ggf. fachliche 
Schwerpunkte) 

Vollstationäres Wohn- und Betreuungsangebot in soziotherapeutischer Einrichtung 
für erwachsene Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen 

Kapazität 15 Bewohnerplätze in Einzelzimmern. Am 22.06.2023 waren 14 Plätze belegt. 
Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 
Bewertung der Qualität erfolgte am 

22.06.2023 
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Wohnqualität 

Anforderung Nicht geprüft Nicht 
angebotsrelevant 

Keine Mängel Geringfügige 
Mängel 

Wesentliche 
Mängel 

Mangel 
behoben 
am 

1. Privatbereich 
(Badezimmer/Zimmergrößen) 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

2. Ausreichendes Angebot 
von Einzelzimmern 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

3. Gemeinschaftsräume ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
4. Technische Installationen 
(Radio, Fernsehen, Telefon, 
Internet) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐   - 

5. Notrufanlagen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

Hauswirtschaftliche Versorgung 

Anforderung nicht geprüft nicht 
angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 
Mängel 

wesentliche 
Mängel 

Mangel 
behoben am: 

6. Speisen- und 
Getränkeversorgung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

7. Wäsche- und 
Hausreinigung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
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Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung 

Anforderung nicht geprüft nicht 
angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 
Mängel 

wesentliche 
Mängel 

Mangel 
behoben 
am: 

8. Anbindung an das 
Leben in der Stadt/im 
Dorf 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

9. Erhalt und 
Förderung der 
Selbstständigkeit und 
Mobilität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

10. Achtung und 
Gestaltung der 
Privatsphäre 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Information und Beratung 

Anforderung nicht geprüft nicht 
angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 
Mängel 

wesentliche 
Mängel 

Mangel 
behoben 
am: 

11. Information über 
das Leistungsangebot 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

12. Beschwerde-
management 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  -  
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 Mitwirkung und Mitbestimmung 

Anforderung nicht geprüft nicht 
angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 
Mängel 

wesentliche 
Mängel 

Mangel 
behoben am: 

13. Beachtung der 
Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Personelle Ausstattung 

Anforderung nicht geprüft nicht 
angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 
Mängel 

wesentliche 
Mängel 

Mangel 
behoben am: 

14. Persönliche und 
fachliche Eignung der 
Beschäftigten 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

15. Ausreichende 
Personalausstattung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

16. Fachkraftquote ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
17. Fort- und 
Weiterbildung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Pflege und Betreuung 

Anforderung nicht geprüft nicht 
angebotsrelevant 

keine 
Mängel 

geringfügige 
Mängel 

wesentliche 
Mängel 

Mangel 
behoben am: 

18. Pflege- und 
Betreuungsqualität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

19. Pflegeplanung/ 
Förderplanung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

20. Umgang mit 
Arzneimitteln 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

21. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
22. 
Hygieneanforderungen 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
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Anforderung nicht geprüft nicht 
angebotsrelevant 

keine 
Mängel 

geringfügige 
Mängel 

wesentliche 
Mängel 

Mangel 
behoben am: 

23. Organisation der 
ärztlichen Betreuung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen/Sedierungen) 

Anforderung nicht geprüft nicht 
angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 
Mängel 

wesentliche 
Mängel 

Mangel 
behoben am: 

24. 
Rechtmäßigkeit 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 

25. Konzept zur 
Vermeidung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

26. 
Dokumentation 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 

Gewaltschutz 

Anforderung nicht geprüft nicht 
angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 
Mängel 

wesentliche 
Mängel 

Mangel 
behoben am: 

27. Konzept zum 
Gewaltschutz 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

28. 
Dokumentation 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
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Einwendungen und Stellungnahmen 

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn 
die Behörde den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie 
bei ihrer Bewertung und gibt dazu eine Stellungnahme ab. 

Ziffer Einwand Begründung 
---- Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 
---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung 

fest, weil 
---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des 
Leistungsanbieters   

---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung 
fest, weil 

---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des 
Leistungsanbieters 

---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung 
fest, weil 

---- 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache 

 
 Am 22.06.2023 wurde das Johanneshaus Siegburg in Kaldauen durch die Heimaufsichtsbehörde des Rhein-Sieg-Kreises geprüft. 
Es war fast alles, was geprüft wurde, in Ordnung.  
 
Wohnqualität: 
Die Einrichtung liegt in einem ruhigen Wohngebiet in Siegburg Kaldauen. Die nächste Bushaltestelle ist zu Fuß zu erreichen. 
Zu dem Haus gehören ein Garten und eine Terrasse. Alle Bewohnerinnen und Bewohner haben ihr eigenes Zimmer und können ihr Zimmer nach 
ihrem Geschmack einrichten. Es gibt auch Gruppenräume für Gemeinsamkeit.  
Im Dachgeschoss war kein Sonnenschutz an den Fenstern der Bewohnenden angebracht. Dieser muss noch dringend angebracht werden. 

 
Das Wohnhaus machte allgemein einen sehr sauberen und gepflegten Eindruck. In einem Bad im Dachgeschoss von Gebäude 30 c aber waren die 
Fugen sehr rissig und müssen ausgetauscht werden. Ansonsten kann sich leicht Schimmel bilden.  
Im Keller von Gebäude Nr. 32 wurde Schimmel im Flur gesichtet. Der Schimmel wird aber bereits behandelt, das war auch zu sehen. In ein paar 
Wochen soll der Schimmel verschwunden sein. 
 
Hauswirtschaftliche Versorgung: 
Die Bewohnerinnen und Bewohner essen das Frühstück und das Mittagessen gemeinsam. Am Abend versorgen sich die Bewohnerinnen und 

Bewohner selbst. 
Mittags kochen die Bewohnerinnen und Bewohner zusammen mit der Hauswirtschaftskraft. 
Die Mahlzeiten werden in den Gruppenräumen gegessen.  
Es wird aufgeschrieben, was die Bewohnerinnen und Bewohner gerne essen. Das wird so gemacht, damit das Essen abwechslungsreich ist. 
 
Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung:  
Die regelmäßigen Tagesangebote und Wochenangebote bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern umfassend Alltagsstruktur und 
Freizeitgestaltung in der Gruppe. Es werden sowohl externe als auch interne Programme mit jahreszeitlichem Bezug organisiert. Vor allem die 
Trägereinrichtung „Aulhof“ bietet viele Angebote. 

 
Mitbestimmung und Mitwirkung: 
Die Interessen der Bewohnenden werden durch den gewählten Beirat vertreten. Der Bewohnerbeirat wird durch Mitarbeitende unterstützt. 
 
Personelle Ausstattung: 
Den Mitarbeitenden und der Leitung ist es wichtig, dass alle Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und Bewohner respektvoll und ohne Gewalt und 
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Zwang miteinander umgehen. 
Die Mitarbeitenden kennen sich gut in ihrer Arbeit aus.  Sie machen Fortbildungen, um ihre Arbeit zu verbessern und lernen dadurch immer 

wieder neue Dinge.  
Die Beschäftigten sollen so arbeiten, dass immer genug Mitarbeitende im Haus sind. Das ist wichtig, damit immer Mitarbeitende für die 
Bewohnerinnen und Bewohner da sein können.  
Grundsätzlich ist genügend Personal im Hause angestellt. 
 
Gewaltprävention: 
Es gibt ein Konzept hierzu. Es werden Fortbildungen und Gespräche zu diesem Thema durchgeführt. 
 

Pflege und Medikamente: 
Die Bewohnerinnen und Bewohner werden ärztlich und medikamentös gut versorgt. Die letzte Medikamentenprüfung durch Mitarbeitende der 
Apotheke sowie die letzte Schulung war am 24.05.2023. Nachweise hierzu wurden nachgereicht. Es gab keine Mängel.  
 
 
 


